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Zukunft braucht  
mehr Mitbestimmung

DENKANSTOSS  Warum für Thomas Otto die betriebliche Mitbestimmung unerlässlich ist

D
ie saarländische Wirtschaft steht vor 
enormen Herausforderungen. Wir werden 
Lösungen finden müssen, um den Struk-
turwandel zu bewältigen. Es geht um nicht 

weniger als die Zukunft des Landes, um die 
Arbeitsplätze in dieser Region und darum, das 
Saarland für kommende Generationen als lebens-
wert und attraktiv zu erhalten und weiter zu 
gestalten. Transformation ist der Begriff der 
Stunde. Damit ist ein massiver Wandel unserer 
Arbeitswelt sowie der Wirtschaftsstrukturen 
beschrieben. Digitalisierung, Energiewende und 
Klimakrise sind wesentliche Treiber. Transforma-
tion ist aber kein alternativloses und nicht verän-
derbares Faktum. Wir alle können diese Verände-
rung aktiv mitgestalten.  
 
„Das Saarland kann Strukturwandel“ – das haben 
wir in den letzten Jahrzehnten mit der Gestaltung 
unserer Region nach den Krisen in der Stahlindus-
trie und dem Ende des Bergbaus belegt. Wesent-
lich für diesen Erfolg war die starke Mitbestim-
mung der Beschäftigten. Die betriebliche 
Mitbestimmung, täglich gelebt von vielen enga-
gierten Betriebs- und Personalräten gemeinsam 
mit ihren Gewerkschaften, sicherte Arbeitsplätze 
und half, neue Beschäftigung zu schaffen. Mitbe-
stimmung war und ist aber auch ein Garant für 
Gute Arbeit. Sie macht den Arbeitsalltag sicherer 

und leichter. Gut verhandelte Betriebs- und 
Dienstvereinbarungen, zum Beispiel zu Arbeits- 
und Gesundheitsschutz oder auch zur Digitalisie-
rung, tragen wesentlich zu guten Arbeitsbedin-
gungen im Sinne Guter Arbeit bei – auch, wenn 
dies oft nicht im Fokus öffentlicher Debatten 
stattfindet. Ein Beispiel: Früher waren Sicherheits-
schuhe Privatsache. Heute sind sie in den 
Betrieben selbstverständlicher Teil der Schutz-
kleidung. Ein Erfolg, den damalige Betriebsräte in 
den Betrieben erstritten haben. Heute geht es um 
die mobile Erreichbarkeit, digitales Arbeiten und 
die Abgrenzung von Arbeits- und Freizeit.  
 
Für uns ist deshalb klar, dass wir eine starke 
betriebliche Mitbestimmung brauchen. Bleiben 
wir dran, bewahren wir unsere Errungenschaften 
und gestalten wir die Zukunft erfolgreich im 
Sinne Guter Arbeit.

Mitbestim-
mung war  
und ist ein 
Garant für  
Gute Arbeit. Thomas Otto 

ist Hauptgeschäfts-
führer der 
Arbeitskammer.

Von Interessenvertretungen ausgehandelte Betriebs- und Dienstvereinbarungen tragen zu besseren Arbeitsbedingungen bei.  
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Von Ralf Becker und
Matthias Hoffmann

Die volkswirtschaftliche Bedeu-
tung des Transformationsprozes-
ses sowie die konkreten Heraus-
forderungen innerhalb der ein-
zelnen Branchen wurden bereits 
in der Ausgabe 3/2019 von 
„AK-Konkret“ beschrieben. Eine 
der zentralen Forderungen lau-
tete hier, die Beschäftigten und 
ihre Interessenvertretungen um-
fassend an den Transformations-
prozessen in ihren Unternehmen 
zu beteiligen. Dabei geht es nicht 
nur darum, die Unternehmen 
ökonomisch nachhaltig, sprich 
wettbewerbsfähig aufzustellen, 
sondern dies auch in sozial ver-
antwortlicher Weise zu bewerk-
stelligen. 

Der positive Einfluss der Mitbe-
stimmung auf die Leistungsfä-

higkeit von Unternehmen hin-
sichtlich ihrer Produktivität und 
ihres Innovationspotenzials ist 
hinlänglich dokumentiert. Be-
züglich der Verbreitung von Mit-
bestimmung geben die Zahlen 
allerdings wenig Anlass zu Opti-
mismus: So sank der Anteil der 
Beschäftigten in Westdeutsch-
land, die von einem Betriebsrat 
vertreten werden, von 51 Prozent 
Mitte der 1990er Jahre auf (leicht 
verbesserte) 42 Prozent im ver-
gangenen Jahr. Im Saarland lag 
der Anteil 2018 nur noch bei 32 
Prozent (2014: 41 Prozent). Deutli-
che Gefälle zeigen sich in Bezug 
auf die Betriebsgröße und auch 
hinsichtlich der Branchenzuge-
hörigkeit. Zur rückläufigen Reich-
weite gesellt sich die Frage nach 
der Qualität der Mitbestimmung. 

Dem AK-Betriebsbarometer 
2019 zufolge stellt sich die Ar-
beitssituation der Betriebs- und 
Personalräte differenziert dar:                                                          
● 66 Prozent der Interessenver-
tretungen werten die Beachtung 
ihrer Beteiligungsrechte als gut/
sehr gut, immerhin ein Drittel 
sieht diesen Aspekt aber auch 
sehr kritisch.
● Deutlich besser bewertet wird 
die Einhaltung von Betriebs- 

Interessenvertretungen müssen 
stärker eingebunden werden 
MITBESTIMMUNG IM SAARLAND  Es gibt noch jede Menge Nachholbedarf

oder Dienstvereinbarungen (gut/
sehr gut 79 Prozent). 
● Nur knapp mehr als die Hälfte 
sehen sich in wirtschaftlichen 
Fragen gut durch den Arbeitge-
ber informiert, 44 Prozent stellen 
hier schlechte Noten aus.  
● Zwei Drittel bezeichnen die 
„Einbindung des Gremiums in die 
strategische und langfristige 
Ausrichtung des Unternehmens 
beziehungsweise der Dienst-
stelle“ als schlecht bis sehr 
schlecht, im Mittelstand ist die 
Einbindung noch schwächer.

Die Befragungsergebnisse las-
sen nur begrenzt Rückschlüsse 
auf die Situation im einzelnen Un-
ternehmen zu. Der Knackpunkt 
scheint jedoch bei der Behand-
lung wirtschaftlicher Fragestel-
lungen zu liegen, was sich mit 
den Beratungserfahrungen ge-
rade in kleineren Unternehmen 
deckt. Trotz fehlender wirtschaft-
licher Mitbestimmung sind einer-
seits regelmäßige Informationen 
zur aktuellen wirtschaftlichen 
Entwicklung für die Inte- 
ressenvertretung unverzichtbar. 
Um beispielsweise zu erkennen, 
wo konkrete Mitbestimmungs-
rechte existieren; aber auch, um 
eine finanzielle Schieflage des 
Unternehmens früh zu identifizie-
ren. Angesichts einer sich abküh-
lenden Konjunktur könnte diese 
Thematik in 2020 wieder aktueller 
werden. Bei knappen Kassen ist 
die Neuausrichtung eines Unter-
nehmens besonders anspruchs-
voll. Denn oft ist die strategische 
Ausrichtung mangelhaft. 

Das betrifft im Kern das, was 
unter dem Begriff der Transfor-
mation an grundsätzlichen Ver-
änderungen unter anderem der 
Wertschöpfungsprozesse und 
der Geschäftsmodelle diskutiert 
wird. Der Wert der Mitbestim-
mung wäre daher stark verkürzt, 
wenn man sie nur auf das Funk-
tionieren im Krisenmodus redu-
zieren würde. Um einen solchen 
Transformationsprozess aktiv 
mitgestalten zu können, ist es für 
die Interessenvertretungen un-

Das Saarland befindet sich 
mitten in einem Transforma-
tionsprozess. Damit Interes-
senvertretungen diese Heraus-
forderung aktiv mitgestalten 
können, ist betriebliche 
Mitbestimmung wichtiger denn 
je. Allerdings gibt es in unse-
rem Bundesland noch viel 
Verbesserungspotenzial.

32 Prozent der Beschäftigten im Saarland wurden 2018 von einem Betriebsrat vertreten. 

Das AK-Be-
triebsbarome-
ter steht unter  

www.
arbeitskammer.

de/betriebs-
barometer2019 
zum Download 

bereit. 

!



AK-Konkret 5|19  ·  7

Das Saarland braucht eine starke Mitbestimmung 

AK-STANDPUNKTE ZUM TITELTHEMA

	Mitbestimmung muss erweitert werden. Vor allem brauchen wir  
 eine stärkere Einbindung der Interessenvertretungen in langfristige  
 Unternehmensstrategien.

 Betriebs- und Personalräte sowie die Mitarbeitervertretungen   
 müssen in wirtschaftlichen Fragen im Unternehmen unterstützt und  
 gestärkt werden.

 Arbeitsplätze müssen altersgerecht ausgestattet werden. Gerade  
 in Zeiten der Digitalisierung stehen dafür viele technische Hilfsmit- 
 tel zur Verfügung.

 Angesichts dünner Personaldecken und Fachkräftemangel muss  
 der Einstellung von älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern  
 sowie dem Einsatz altersgemischter Teams eine größere Bedeu- 
 tung zukommen. 

erlässlich, in die langfristige Un-
ternehmensstrategie – und vor 
allem in die hoffentlich vorhan-
dene Personalstrategie – frühzei-
tig mit eingebunden zu werden, 
damit der Wandel nicht auf dem 
Rücken der Beschäftigten ge-
schieht. Gerade hier zeigt sich 
noch Nachholbedarf. 

Ebenso zeigt sich im aktuellen 
AK-Betriebsbarometer, dass  die 
Arbeitssituation in den saarländi-
schen Betrieben und Unterneh-
men noch nicht hinreichend an 
den demografischen Wandel an-
gepasst ist. Das verwundert zum 
einen grundsätzlich deswegen, 
weil die Problematik des demo-
grafischen Wandels nun nicht 
erst seit gestern aktuell ist. Ganz 
im Gegenteil: Die Entwicklung 
war seit Jahren klar abzusehen. 
Zum anderen aber verwundert 
es aus zwei weiteren Gründen. 
Denn es gibt wenigstens zwei 
Wege, auf denen man dem de-
mografischen Wandel begegnen 
kann, und am besten wäre es na-
türlich, ihm auf beiden Wegen zu 
begegnen. 

Gerade im Zeitalter der Digita-
lisierung nämlich hätte man viele 
technische Hilfsmittel zur Verfü-
gung, um die Arbeitsplätze al-
tersgerecht auszustatten. Von 
ergonomischer Büroausstattung 
über digitale Lesehilfen für Bild-
schirmarbeit bis zu Hebe- und 
Tragehilfen in der Pflege und der 
Industrie gibt es ein reiches tech-
nisches Arsenal. Genutzt wird es 
offenbar nicht so viel. Eine alters-
gerechte Gestaltung der Arbeits-
plätze etwa mit technischen Hil-
fen hat in rund 70 Prozent der 
Betriebe und Dienststellen nur 
eine weniger große (42 Prozent) 
oder keine Bedeutung (29 Pro-
zent). Eine positive Ausnahme 
stellt hier die öffentliche Verwal-
tung dar: Fast die Hälfte der be-
fragten Personalräte sagt, dass 
die altersgerechte Gestaltung 
der Arbeitsplätze in ihren Dienst-
stellen eine große Bedeutung 
hat. Wahrscheinlich liegt der 
Grund darin, dass die altersge-
rechte Ausstattung von Büroar-
beitsplätzen einfacher und kos-
tengünstiger zu machen ist, als in 
der Industrie oder in der Pflege. 
Der zweite Weg, auf den demo-

grafischen Wandel zu antworten, 
wäre, ihn zu nutzen. Wenn sich in 
zwei Drittel der im AK-Betriebs-
barometer befragten Betriebe 
eine „Überalterung“ der Beleg-
schaft nach Angabe der Arbeit-
nehmervertretungen stark (44 
Prozent) oder sogar sehr stark (21 
Prozent) auswirkt, dann sollten 
Arbeitgeber auf altersgemischte 
Teams setzen. Es ist allgemein 
bekannt, dass sich eine altersge-
mischte Zusammenstellung der 
Beschäftigten positiv auswirkt. 
Dass man also bei bestehendem 
Fachkräftemangel und einer be-
stehenden „Überalterung“ der 
Belegschaften dennoch nicht auf 
eine gemischte Altersstruktur 
achtet und dazu die Einstellung 
älterer Arbeitnehmer nur eine 
weniger große (in 51 Prozent der 
Betriebe) oder keine Bedeutung 
(43 Prozent) hat, ist nicht nach-
vollziehbar. Dabei kann in vielen 
Fällen nicht davon die Rede sein, 
dass man um die Situation in den 

jeweiligen Betrieben nicht 
wüsste. In knapp über einem 
Drittel der Betriebe und Dienst-
stellen wird offenbar Wert auf 
eine Altersstrukturanalyse ge-
legt. Aber wieso werden daraus 
nicht die gerade beschriebenen 
Schlüsse gezogen? Noch dazu, 
wo diese ja ohne große Schwie-
rigkeiten umgesetzt werden 
könnten?

So wie die Dinge liegen, sind 
die Arbeitnehmervertretungen 
oft die einsamen Rufer in der 
Wüste. Aber wenn es sie nicht 
gäbe, gäbe es gar keinen be-
trieblichen Akteur, der unbeirrbar 
und hartnäckig den Finger in die 
demografische Wunde legt.

Ralf Becker leitet das Referat 
Unternehmenspolitik und 
Betriebswirtschaft. Dr. Matthias 
Hoffmann ist Referent für 
betriebliche Sozialpolitik und 
Arbeitspolitik.

Das 
Betriebsver- 
fassungsge- 
setz ist die 
rechtliche  
Grundlage für 
die Arbeit 
eines 
Betriebsrats. 
Die Arbeit von  
Personal- 
räten regeln 
die Personal- 
vertretungs- 
gesetze des  
Bundes und 
der Länder.
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Dem demografischen 
Wandel begegnen
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Elf Mitglieder hat der Betriebsrat von Hörmann, ein Kollege war am Tag 
des Fototermins  im Urlaub. Unser Foto zeigt Andreas Euler, Anja 
Gelzleichter, Tobias Ohle, Michael Heidenmann, Ralf Barrois, Thomas 
Fries, Ralf Becker, Detlef Krapp, Timo Küntzer und Thomas Töttel (von 
links). Es fehlt Franco Ruf. 

Fo
to

: P
as

q
u

al
e

 D
‘A

n
g

io
lil

lo

Welche Erfahrungen betriebliche 
Interessenvertretungen bei der 
Umsetzung von Tarifverträgen 
und Vereinbarungen machen 
und wie groß die Bedeutung der 
Mitbestimmung für Gute Arbeit 
ist, soll auf der Mitbestimmungs-
messe anhand von Beispielen 
aus der Praxis deutlich werden. 
Wir stellen auf dieser und der 
nächsten Seite schon einmal 
zwei der Interessenvertretungen 
vor, die mit einem jeweils 
eigenen Motto an der „Mitbe-
stimmung Saar 2019“ teilnehmen. 

Von Simone Hien

„Mitbestimmung ist, Zusatzent-
gelt und freie Tage im Interesse 
der Beschäftigten zu gestalten“, 
ist das Motto, unter dem sich Ver-
treter des Betriebsrats der Hör-
mann KG Freisen an der Mit-
bestimmungsmesse beteiligen. 
„Uns hat das Konzept überzeugt, 
der Öffentlichkeit und der Politik 
deutlich zu machen, was ein Be-
triebsrat eigentlich macht, um 
was es bei Mitbestimmung geht. 
Uns ist es wichtig zu zeigen, dass 
der Abschluss eines Tarifvertrags 
in manchen Fällen noch mit viel 
Nacharbeit für den Betriebsrat 
verbunden ist“, sagt die freige-
stellte Betriebsratsvorsitzende 
Anja Gelzleichter, die den Leitsatz 
gemeinsam mit ihrem Stellvertre-
ter Andreas Euler erläutert. Hinter-
grund des Mottos ist eine Be-
triebsvereinbarung zur Umset-

zung des Tarifvertrages Zusatz-
entgelt. (T-ZUG), den die IG Metall 
im Bezirk Mitte und die Arbeitge-
berverbände der Mittelgruppe im 
Februar 2018 für die Metall- und 
Elektroindustrie in Hessen, Rhein-
land-Pfalz und dem Saarland ver-
einbart haben. Dieser beinhaltet 
unter anderem, dass es ab die-
sem Jahr ein jährliches Zusatzent-
gelt in Höhe von 27,5 Prozent ei-
nes Monatsgehaltes gibt. Be-
schäftigte, die Kinder haben oder 
Angehörige pflegen, können 
ebenso wie Beschäftigte, die 
Schichtarbeit leisten, statt dieses 
tariflichen Zusatzentgelts acht 
 zusätzliche Freischichten wählen. 

Genau darauf liegt bei der 
Messe der Fokus. Gelzleichter: 
„Die IG Metall hat mit dem Tarif-
vertrag den Rahmen vorgegeben, 
wir hatten als Betriebsrat die Auf-
gabe, diese Rahmenbedingun-
gen im Betrieb individuell zu re-
geln.“ So habe man etwa die 
Frage lösen müssen, wie das Per-
sonalloch, das entstehen wird, 
aufgefangen werden kann. Denn 
wenn Beschäftigte unter be-
stimmten Voraussetzungen acht 
zusätzliche Tage frei nehmen 
könnten, dann müsse auch ge-
währleistet sein, dass genug Per-
sonal da ist, das die Arbeit macht. 
Zuerst aber wurden in Gesprä-
chen mit der Werksleitung auf 

„Man kann etwas bewegen“
AUS DER PRAXIS I  Der Betriebsrat der Hörmann KG in Freisen 

Basis der Rahmenbedingungen 
die genauen Anspruchsvoraus-
setzungen für die Schichtarbeiter 
geregelt. „Wir haben eine prozen-
tuale Hürde festgelegt. Das heißt, 
wir haben einen gewissen Pro-
zentsatz festgelegt, wie viel 
Schichtarbeit jemand bereits in 
der Vergangenheit erfüllt hat“, er-
läutert die Betriebsratsvorsit-
zende. 

Antragsfrist, die zusätzlichen 
freien Tage für 2019 in Anspruch 
zu nehmen, sei der 31. Oktober 
2018 gewesen. 80 der insgesamt 
rund 600 Mitarbeiter von Hör-
mann wollten 2018 statt des Zu-
satzentgelts die freien Tage neh-
men. „Die Werksleitung lehnt ab 
oder bewilligt nach den ausge-
handelten Bedingungen. Die An-
träge wegen Kind und Pflege 
wurden alle bewilligt, bei Kolle-
gen, die Schicht arbeiten, wurden 
etwa zehn abgelehnt“, berichtet 
Gelzleichter. Euler ergänzt: „Wir 
haben aber jedem erklärt, warum 
sein Antrag nicht bewilligt wurde 
und sind überall auf Verständnis 
gestoßen.“ In diesem Jahr werde 
die Zahl der Anträge steigen, 
schon Anfang September seien 
mehr abgegeben worden als 
2018. Um das anfallende Arbeits-
volumen auszugleichen, hat der 
Betriebsrat folgende Lösung er-
arbeitet: Es werden Arbeitszeit-
konten genutzt. Diese müssen am 
Ende des Jahres nicht auf Null 
stehen, sondern dürfen um einen 
bestimmten Stundenbetrag hö-
her liegen. Dieser Stundenbetrag 
„X“ sei die Kompensation, weil 
Mitarbeiter so Zeiten aufbauen 
können. Das höre sich zwar in der 
Theorie so an, als leisteten die üb-
rigen Beschäftigten mehr Arbeit, 
gleiche sich in der Praxis aber aus, 
sagt Euler. 

Auf der Mitbestimmungsmesse 
werden die beiden, denen die Ar-
beit im Betriebsrat „Spaß macht, 
weil man wirklich etwas bewegen 
kann“, von drei weiteren Betriebs-
ratsmitgliedern unterstützt. Sie 
informieren im persönlichen Ge-
spräch und mit Präsentationen 
über ihre Arbeit und erklären die 
einzelnen Schritte zur Gestaltung 
der Mitbestimmung in ihrem Un-
ternehmen. 

Rahmenbedingungen 
individuell regeln
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Ein weiteres Beispiel aus der 
Praxis, das hier vorab vorgestellt 
wird, bringt die ver.di-Fraktion 
des Personalrates des Universi-
tätsklinikums des Saarlandes 
(UKS) in Homburg mit auf die Mit-
bestimmungsmesse. Das Motto, 
unter dem die Fraktion ihre Arbeit 
vorstellt, lautet hier „Mitbestim-
mung ist, Entlastung für Pflege-
personal durchzusetzen“.

Von Simone Hien

Dieses Motto basiert auf der be-
trieblichen „Umsetzung der 
schuldrechtlichen Vereinbarung 
über die Entlastung des Pflege-
personals“, auf die sich der Vor-
stand der Uniklinik und die Ge-
werkschaft ver.di im Oktober 2018 
geeinigt haben. Wie diese zu-
stande kam, welche Inhalte kon-
kret umgesetzt werden und auch 
wo es hapert, erklärt Sabine Stein. 
Die Gesundheits- und Kranken-
pflegerin, Fachkraft für Onkolo-
gie, Palliativ- und Schmerzmedi-
zin, ist Mitglied im 23-köpfigen 
Personalrat der Klinik, der die ins-
gesamt rund 5.500 Beschäftigten 
vertritt. Sie sagt: „Wir haben in der 
Nacht vor einem eigentlich schon 
geplanten Streik 20 Stunden ver-
handelt und sind stolz auf das, 
was wir erreicht haben. Es ist ein 
ganz tolles Gefühl, dass wir so so-
lidarisch zusammengestanden 
haben.“ Folgende Maßnahmen 
zur Entlastung wurden unter an-
derem in der Vereinbarung fest-
geschrieben: 145 neue Voll-
zeit-Stellen sollen geschaffen 
werden, davon 130 im pflegeri-
schen und 15 im nicht-pflegeri-
schen Bereich wie beispielsweise 
Küche und Wäscherei. Personal-
bedarfsermittlungsverfahren sol-
len flächendeckend eingeführt 
werden und für alle Stationen soll 
es Sollzahlen für die Regelbeset-
zung geben. Zudem soll ein Be-
lastungsausgleich und ein be-
triebliches Konsequenzen-Ma-
nagement eingeführt werden, 
das die Einhaltung von Vorgaben 
garantiert. 

Um die Vereinbarung zwischen 
ver.di und dem UKS umzusetzen, 
seien im Personalrat verschie-
dene Arbeitsgruppen gebildet 

worden, berichtet Sabine Stein, 
die in der „AG Entlastung“, mitar-
beitet. Diese Arbeitsgruppen sind 
unter anderem damit beschäftigt, 
verschiedene Auslegungsfragen, 
aber auch konkrete Probleme auf 
den einzelnen Stationen zu klä-
ren und treffen sich deshalb ein-
mal im Monat. „Der Weg zur Ver-
einbarung zur Entlastung war 
kein langer Weg, sondern sie am 
Leben zu erhalten und umzuset-
zen ist zeit- und arbeitsintensiv“, 
sagt Stein und betont: „Mitbe-
stimmung bedeutet für mich, so-
lidarisch zu denken, das heißt, 
nicht nur meine Prinzipien in den 
Vordergrund zu stellen, sondern 
andere Beschäftigte mitzu- 
nehmen.“ 

Das Beste an der Vereinbarung  
seien die Belastungstage, „Die 
sind in dieser Form einzigartig in 
Deutschland“, sagt sie. Der Belas-
tungsausgleich funktioniert fol-
gendermaßen: Nach zwölf 
Schichten in Belastung muss im 
nächsten Schichtplan eine be-
zahlte Freischicht stehen. Eine 
Belastungsschicht hat eine Pfle-
gekraft, wenn auf einer betten-
führenden Station oder in Funkti-
onsbereichen wie etwa dem OP 
unter der Sollbesetzung gearbei-
tet werden muss. Sabine Stein er-
klärt: „Wenn beispielsweise vier 
Pflegekräfte auf der Station sein 
müssten, aber es sind nur drei da, 

„Wir sind stolz auf das Erreichte“
AUS DER PRAXIS II  Die ver.di-Fraktion des Personalrates des UKS in Homburg

dann ist es eine Belastungs-
schicht.“ Zwar entstünden durch 
viele Belastungsschichten ge-
nommene Freischichten wiede-
rum Personalengpässe und so-
mit auch neue Belastungsschich-
ten. Aber das habe vielleicht auch 
zur Konsequenz, dass der Arbeit-
geber reagieren und die Belas-
tung reduzieren muss, sagt Stein. 

Insgesamt zieht sie nach fast 
einem Jahr eine gemischte Zwi-
schenbilanz zur Entlastungsver-
einbarung: Probleme gebe es 
etwa noch beim den Belastungs-
tagen vorgeschalteten Konse-
quenz-Management, das eigent-
lich durch die Einhaltung der 
geltenden Soll- und Regelbeset-
zungen Gefährdungssituationen 
im Pflegedienst vermeiden soll. 
Das liege auch daran, dass die 
in der Entlastungsvereinbarung 
ausgehandelten 145 zusätzlichen 
Vollzeitstellen noch nicht voll-
ständig besetzt seien und auch 
der sogenannte Pflegepool, ein 
Springer-Pool, der Unterbeset-
zungen auffangen soll, noch nicht 
aufgebaut sei. 

Steins Fazit: „Es ist sehr positiv 
und ganz wichtig, dass die Belas-
tungstage laufen.“ Deshalb liege 
auch der Fokus der ver.di-Frak-
tion des Personalrats der UKS für 
die Mitbestimmungsmesse auf 
dieser Regelung. Über ihre Arbeit 
berichtet Sabine Stein auf der 
„Mitbestimmung Saar 2019“ vor-
aussichtlich zusammen mit ihren 
beiden Kollegen Frank Klein und 
Kerstin Busch-Geertsema. 

Das Foto zeigt 
die ver.di- 
Fraktion des 
Personalrates 
des UKS. 

Fo
to

:  
ve

r.d
i

In Deutschland  
in dieser Form einzigartig
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Am 6. November findet in 
Saarbrücken zum ersten Mal im 
Saarland eine Mitbestimmungs-
messe für Betriebsräte, Perso-
nalräte und Mitarbeitervertretun-
gen statt. Veranstalter sind die 
Arbeitskammer, der Deutsche 
Gewerkschaftsbund und die 
Beratungsstelle BEST. 

Von Rainer Tobae

Mit der Mitbestimmungsmesse 
Saar in der Congresshalle Saar-
brücken wird das Thema betrieb-
liche Mitbestimmung mehr in den 
Blickpunkt der öffentlichen De-
batte gerückt. Betriebsräte, Per-
sonalräte und Mitarbeitervertre-
tungen präsentieren an 36 Stän-
den Beispiele gelebter Mitbe-
stimmung. Es konnten 
Interessenvertretungen aus den 
unterschiedlichsten Branchen für 
eine Teilnahme gewonnen wer-
den. Sie präsentieren die gesamte 
Palette der Themen betrieblicher 
Mitbestimmung. Es geht dort 
auch um die großen Themen un-
serer Zeit: Wie zum Beispiel kön-
nen im Digitalisierungs- und Mo-
dernisierungsprozess im öffentli-
chen Dienst Arbeitsplätze gesi-
chert und vor Entwertung 
geschützt werden? Dazu werden 
die Personalräte des Regionalver-
bandes und der Landeshaupt-

stadt Saarbrücken entspre-
chende Dienstvereinbarungen 
vorstellen. Wie die Beschäftigten 
in der Metallindustrie an der Ge-
staltung der Veränderungen im 
Rahmen von „Industrie 4.0“ betei-
ligt werden, stellt unter anderem 
der Betriebsrat der Firma Voith 
Automotive vor. Eine weitere 
Frage ist, wie Mitarbeiterdaten im 
Digitalisierungsprozess geschützt 
werden können und sich Rah-
menbedingungen für den Einsatz 
neuer Technologien fixieren las-
sen. Dazu präsentieren die Be-
triebsräte der VSE-Gruppe und 
von Villeroy & Boch interessante 
Betriebsvereinbarungen. 

Die schwierige Situation in der 
Pflege ist in aller Munde. Die Inte-
ressenvertretungen verschiede-
ner Krankenhäuser werden be-
triebliche Vereinbarungen vor-
stellen, die sie zur Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen der Be-
schäftigten treffen konnten und 
die somit auch den Patienten un-
mittelbar zugute kommen. 

Tarifverträge bedürfen oft kon-
kreter Regelungen, wie sie auf der 
betrieblichen Ebene umgesetzt 
werden. Wie er das im Falle des 
Tarifvertrages Zusatzentgelt 

Austauschbörse für Betriebs- 
und Personalräte sowie MAVen
1. MITBESTIMMUNGSMESSE Präsentation in der Saarbrücker Congresshalle

(T-ZUG) angepackt hat, stellt der 
Betriebsrat der Firma Hörmann 
Freisen vor. Deren Kollegen aus 
Eckelhausen präsentieren, wie sie 
die betriebliche Mitbestimmung 
beim betrieblichen Eingliede-
rungsmanagement (BEM) nutzen. 
Überhaupt spielt die Mitarbeiter-
gesundheit eine große Rolle. Wie 
läuft eine Gefährdungsbeurtei-
lung psychische Belastungen ab 
und was kann man damit errei-
chen? Was kann man im Betrieb 
tun, um Prävention vor Sucht-
krankheiten zu leisten, wie kann 
ein gut organisierter Gesundheits-
tag aussehen, was kann zur Ver-
hinderung von Mobbing verein-
bart werden? Darüber kann man 
an den Ständen von Personalrä-
ten, Betriebsräten und Mitarbei-
tervertretungen aus unterschied-
lichen Branchen mehr erfahren. 

Neu gegründete Interessenver-
tretungen haben es oft schwer, 
Akzeptanz bei den Unterneh-
mensleitungen zu finden und sich 
durchzusetzen. Wie ihnen das ge-
lingt und wie sie zu ersten Erfol-
gen über Betriebs- und Dienst-
vereinbarungen kommen, gehört 
ebenfalls zu den Themen an den 
Ständen. Ganz andere Facetten 
bringen die Stände der Schwer-
behindertenvertretungen der Ver-
einigten Volksbanken und des 
Landkreises Neunkirchen sowie 
des Werkstattrats der Lebenshilfe 
in Spiesen ein. So präsentiert sich 
die Messe als interessante Aus-
tauschbörse für Betriebsräte, Per-
sonalräte und Mitarbeitervertre-
tungen. 

„Wir wollen auch das Interesse 
der Politik wecken“, so AK-Haupt- 
geschäftsführer Thomas Otto.  
Denn die handelnden Politiker 
sollten wissen, „mit welchen Fra-
gestellungen sich die Interessen-
vertreter auseinandersetzen“. Die 
Messe umrahmt ein Begleitpro-
gramm mit Vorträgen und Diskus-
sionen. Ministerin Anke Reh linger 
nimmt an der Verleihung des Mit-
bestimmungspreises teil.

Rainer Tobae ist Projektmitarbeiter 
für die Mitbestimmungsmesse.

Gremien aus der Pflege 
sind ebenfalls vertreten

Anmeldungen 
und Programm 

unter www.
mitbestim-

mung-saar.de

!

MIT
BESTIMMUNG
SAAR
2019

WIR MACHEN GUTE ARBEIT
Betriebsräte.  Per sonalräte.  MAVen.

Beratungsstelle
für sozialverträgliche
Technologiegestaltung
(BEST) e.V.
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Anmerkungen: Alle Angaben beziehen sich auf privatwirtschaftliche Betriebe ab 5 Beschäftigte. 
Ausgenommen sind die Landwirtschaft sowie Organisationen ohne Erwerbszweck.

Gastgewerbe, sonstige DL
Wirtschaftl., wissenschaftl., freiberufl. DL

Gesundheit, Erziehung, Unterricht
Gesamt

Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Information, Kommunikation

Verkehr, Lagerei
Handel

Baugewerbe
Verarbeitendes Gewerbe

Energie, Wasser, Abfall und Bergbau                                         79
                               63
     17
           28
                     46
               35
                                     74
                 39
                    44
         25
9

Produktivität

Ausbildung Jobsicherheit Familienfreundlichkeit Lohngleichheit

Löhne Rendite ökologische
Investitionen

Weiterbildung

Wünsche der Beschäftigten nach flexiblen Arbeitszeiten
familienfreundliche Arbeitsbedingungen

Einführung neuer Techniken
immer flexiblere Arbeitszeiten

befristete Beschäftigung
Änderung der Arbeitsorganisation

Arbeitsverdichtung
Verschlechterung des Betriebsklimas

Fort- und Weiterbildung
Arbeitszeitkonten

Leistungsdruck
Mitarbeitergespräche

Überstunden
zu geringe Personalstärke

Arbeitsschutz, Gesundheitsförderung                             83,2
                         78,6
                       77,2
                    72,6
                  70,5
               66,9
               66,4
            62,8
            62,4
         58,6
        58,1
      54,6
    52,9
 48,4
47,4 Teilzeit

psychische Gefährdungsbeurteilung
Arbeitszeitverlängerungen

Arbeitsorganisation
Eingruppierung

Vorhandensein der Zielvereinbarungen
leistungsbezogenes Entgelt

Weiterbildung und Qualifizierung
betriebliches Vorschlagswesen

betriebliche Sozialleistungen
Arbeitsschutz/Gesundheitsförderung

Mehrarbeit
Urlaubsregelungen

Datenschutz
Arbeitszeitkonten                                           71,0

                                         69,7
                                 61,7
                              58,5
                           55,2
                44,6
                44,2
          38,5
        36,5
     33,7
     33,7
    31,9
   30,8
  30,3
27,8

Interessenvertretungen bewegen viel, 
stoßen aber auch an ihre Grenzen

Quellen: 1 WSI-Mitteilungen, verschiedene Jahrgänge, Daten: IAB-Betriebspanel, Berechnungen des IAB; 2 Jirjahn, Smith 2017, Hans Böckler Stiftung;  
3 WSI-Betriebsrätebefragung 2017, Daten: WSI-Betriebsrätebefragung 2017; 4 WSI-Betriebsrätebefragung 2017, Daten: WSI-Betriebsrätebefragung 2017;  

5 AK-Betriebsbarometer 2019; 6 AK-Betriebsbarometer 2019.

WER VON MITBESTIMMUNG WO UND WIE PROFITIERT

WAS BETRIEBSRÄTE BEARBEITEN UND BEWIRKEN

WELCHE DEFIZITE IM SAARLAND BESTEHEN

Womit sich Betriebsräte beschäftigen 3

15 häufigste Nennungen (in %)

Verbreitung von Betriebsräten 1

Beschäftigte mit Betriebsrat in Prozent der Beschäftigten nach 
Branchen in Deutschland 2017 (in %)

Gestaltung der Arbeitsplätze hinkt dem  
demografischen Wandel hinterher 5

(in %)

Themen von Betriebsvereinbarungen 4

Betriebe mit Betriebsvereinbarungen 2017 zum Thema ... (in %)

Effektive Mitbestimmung 2

Empirischen Studien zufolge hat betriebliche Mitbestimmung  
positive Effekte unter anderem auf ...

Betriebs- und Personalräte sind in strategische  
Fragen noch wenig eingebunden 6

(in %)

keine
Bedeutung

weniger große
Bedeutung

große
Bedeutung

sehr große
Bedeutung

Personaleinstellung älterer
Arbeitnehmer/innen (n=229)

Altersgemischte Teams (n=229)

Arbeitsplätze für
Tätigkeitseingeschränkte? (n=228)

Arbeitsplätze alternsgerecht? (n=229)

Altersstrukturanalyse durchgeführt? (n=228)      8         27               39            26

3     26                     42                     29

4   19                      53                       24

2     13             48                           37

1   5                 51                        43

Einbindung des Gremiums in
strategische Ausrichtung (n=216)

Informationsverhalten des
AG wirtschaftlische Themen (n=221)

Beachtung der Beteiligungs- und
Mitbestimmungsrechte der ANV (n=231)

sehr schlechtschlechtgutsehr gut

  14                52                 26      8

 11            45              32    12

6   28                   43                23


